8. DEZEMBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265


(Belgisches Staatsblatt vom 10. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST POLITIK UND UNTERSTÜTZUNG


8. DEZEMBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265 des Rates vom 29. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2011/85/EU über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265


Art. 3 - In Artikel 16/9 § 1 des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, werden die Wörter "stellt ihren Haushaltsplan auf" durch die Wörter "arbeitet ihre jährliche und mehrjährige Finanzplanung aus" ersetzt.




Art. 4 - Artikel 16/10 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt ersetzt:

"Die Haushaltsdaten auf Basis der festgestellten Rechte oder auf Kassenbasis, die sich auf erfolgte Ausgaben und Einnahmen beziehen, werden dem zu diesem Zweck in einem Zusammenarbeitsabkommen bestimmten Operator vierteljährlich mitgeteilt. Diese Übersicht enthält auch die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die zu dem vom Institut für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bestimmten Konsolidierungskreis gehören.

Die vierteljährlichen Haushaltsdaten auf Basis der festgestellten Rechte oder auf Kassenbasis, die sich auf erfolgte Ausgaben und Einnahmen beziehen und von den lokalen Behörden stammen, die unter der Aufsicht der Gemeinschaften und Regionen stehen, werden dem zu diesem Zweck in einem Zusammenarbeitsabkommen bestimmten Operator vierteljährlich mitgeteilt."


Art. 5 - Artikel 16/11 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 1 wird aufgehoben.

b) Nummer 2 wird wie folgt ersetzt:

"2. Informationen über alle Einrichtungen und Fonds, die in den Haushaltsplänen nicht erfasst werden, aber zu dem vom Institut für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bestimmten Konsolidierungskreis gehören, und Werte, die den kombinierten Auswirkungen dieser Einrichtungen und Fonds auf die gesamtstaatlichen Haushaltssalden und den öffentlichen Schuldenstand entsprechen,".


Art. 6 - In Artikel 16/12 § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 2021, werden die Nummern 1, 3, 4 und 5 wie folgt ersetzt:

"1. Festlegung umfassender und transparenter Haushaltsziele auf mittlere Sicht in Bezug auf öffentliches Defizit, Schuldenstand und andere Finanzindikatoren, wie etwa Ausgaben, wobei die Kohärenz der Indikatoren mit den geltenden numerischen Haushaltsregeln, wie sie im Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Föderalstaat und den föderierten Teilgebieten über die wirtschaftspolitische Steuerung vorgesehen sind, zu gewährleisten ist,

3. Beschreibung der mittelfristig geplanten politischen Maßnahmen, einschließlich Reformen und Investitionen, die Auswirkung auf die öffentlichen Finanzen und das nachhaltige und integrative Wachstum haben, aufgeschlüsselt nach Haupteinnahmen- und Hauptausgabenposten, wobei darzulegen ist, wie die Anpassung an die erwähnten Haushaltsziele auf mittlere Sicht gegenüber den Projektionen unter Annahme einer unveränderten Politik erreicht werden soll,

4. Einschätzung der Frage, wie die geplanten politischen Maßnahmen im Hinblick auf ihre unmittelbare mittelfristige und langfristige Auswirkung auf die öffentlichen Finanzen wahrscheinlich die mittelfristige und langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und das nachhaltige und integrative Wachstum beeinflussen werden. Bei der Bewertung wird so weit wie möglich den aus dem Klimawandel erwachsenden makrofiskalischen Risiken und deren Auswirkungen auf Umwelt und Verteilungseffekte Rechnung getragen,

5. Informationen über alle Einrichtungen und Fonds, die in den Haushaltsplänen nicht erfasst werden, aber zu dem vom Institut für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bestimmten Konsolidierungskreis gehören, und Werte, die den kombinierten Auswirkungen dieser Einrichtungen und Fonds auf die gesamtstaatlichen Haushaltssalden und den öffentlichen Schuldenstand entsprechen."


Art. 7 - Artikel 16/14 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 16/14 - Jede Gemeinschaft und jede Region veröffentlicht die relevanten Informationen über Eventualverbindlichkeiten, die sich erheblich auf den Haushalt auswirken können, darunter Staatsbürgschaften, notleidende Darlehen und Verbindlichkeiten aus der Tätigkeit öffentlicher Unternehmen. Jede Gemeinschaft und jede Region veröffentlicht so weit wie möglich auch Informationen über katastrophen- und klimabezogene Eventualverbindlichkeiten. Die veröffentlichten Informationen tragen Informationen über Haushaltskosten, die durch Katastrophen und klimabedingte Schocks entstanden sind, so weit wie möglich Rechnung. Jede Gemeinschaft und jede Region veröffentlicht Informationen über Beteiligungen am Kapital privater und öffentlicher Unternehmen, soweit es sich um wirtschaftlich erhebliche Beträge handelt."

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 8. Dezember 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister des Haushalts
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

